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   BERICHTSVORLAGE  DER  VERWALTUNG  NR.:  146/2016/1 
 
Bezeichnung des Tagesordnungspunkts ÖFFENTLICH 
 

Antrag der Fraktionen CDU, B90/Die Grünen, FDP und SWG/BFS 
vom 01.06.2016 - Schulstandorte Grundschulen - 
Datum 

21.09.16 
Geschäftszeichen 

 
Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) 

Anlage 1: 
Berechnungen_Anbauvariante_2x2_zügig  

Federführender Fachbereich:  

Fachbereich 3 - Finanzen 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

Beratungsgremien Beratungstermine Zuständigkeit 

 

Rat der Stadt Schwelm 22.09.2016 zur Kenntnisnahme 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, unmittelbar nach den schulfachlichen 

Entscheidungen (z.B: Schulentwicklungsplan) die Möglichkeiten zur Umsetzung 

vorzustellen. Hierbei sollen sowohl liegenschaftliche Möglichkeiten, aber auch 

deren fiskalische Auswirkungen betrachtet werden. 

 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, das Vorkaufsrecht auf das sog. MI 4 im 

Plangebiet „Bahnhof Loh“ gegenüber einem Erwerber NICHT auszuüben. 

 

 
 
Sachverhalt:  
  
 
Diese Vorlag ERGÄNZT die Vorlage 146/2016 und die grundsätzlichen Hinweise 
gelten auch im Kontext dieser Vorlage! 
 
 
Gemäß der ersten Beratung im Finanzausschuss wurde die Verwaltung gebeten, auch 
die Kostenseite eines möglichen Anbaus an die Grundschule Hattinger Straße 
aufzuzeigen. Dies erfolgt nach gleichem Schema in den Anlagen dieser Vorlage. 
 
Darüber hinaus hat die Verwaltung aus den ihr vorliegenden Unterlagen zwei 
nachgefragte Kostenblöcke eruiert. 
 
a) Anbau eines Aufzuges an ein Schulgebäude ca. 250.000€ netto 
b) Barrierefreier Umbau EINES WC ca. 15.000€ netto 
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Ergänzend möchte die Verwaltung noch die Restnutzungsdauern der bestehenden 
Gebäude in die Diskussion einführen: 
 
GS Sankt Marien Schule  31.12.2037 
TH Sankt Marien   31.12.2023 
GS Engelbertstraße Schule 31.12.2033 
TH Engelbertstraße   31.12.2027 
GS Nordstadt Schule  31.12.2030 
GS Nordstadt TH   31.12.2022 
OGS Nordstadt    31.12.2065 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist hieraus auch mittelfristiger Handlungsbedarf zu 
erkennen. 
 
 
 
                                                                                                    Die Bürgermeisterin 
                                                                                                         In Vertretung 
                                                                                                        Schweinsberg 
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